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ZEITGESPRÄCH

Die neue Wohnungsbaupolitik
Ein neuer Anfang — auch in der reformbedürftigen Wohnungsbaupolitil<? Die Pläne der Bundesregierung 
schildert der Wohnungsbauminister, der Vorsitzende des zuständigen Bundestagsausschusses nimmt 
Stellung.

Dieter Haack

Aufgaben der Wohnungsbaupolitik 
in der neuen Legislaturperiode

Die Wohnungspolitik sieht sich 
zu Beginn der neuen Legisla

turperiode einer deutlich anderen 
Ausgangslage gegenüber als zu 
Beginn der letzten Legislaturperio
de Ende 1976. Damals stand je
dermann noch unter dem Eindruck 
einer sehr weitgehenden Entspan
nung der Situation auf den Woh
nungsmärkten als Folge der ex
trem hohen Wohnungsbauleistun
gen der Jahre 1972 bis 1974. In
zwischen hat sich die Wohnungs
marktsituation in den meisten 
Stadtregionen erneut zugespitzt. 
Dies geht nicht nur zu Lasten der
jenigen Gruppen, um die sich die 
Wohnungspolitik In den vergange
nen Jahren besonders bemüht hat, 
wie einkommensschwache kinder
reiche Familien, Schwerbehinderte 
und alte Menschen, sondern auch 
zu Lasten junger Ehepaare, die als 
neue Wohnungsnachfrager auftre
ten und zu Lasten junger Familien, 
die für ihre wachsende Familie eine 
größere Wohnung brauchen. Of
fensichtlich haben die Wohnungs
bauleistungen der vergangenen 
Jahre nicht ausgereicht, um sowohl
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den nach wie vor expandierenden 
Wohnungskonsum zahlungskräfti
ger Haushalte als auch den Woh
nungsbedarf bisher schlecht ver
sorgter einkommensschwächerer 
Haushalte zu befriedigen. Die um 
die Mitte der 70er Jahre weit ver
breitete Annahme, ein jährliches 
Neubauvolumen von knapp 
400 000 Wohnungen werde aus
reichen, hat sich inzwischen als ir
rig erwiesen. Dafür gibt es Im we
sentlichen zwei Erklärungen.

Frühere Befürchtungen, die Ent
wicklung vieler Städte treibe auf
grund einer weit verbreiteten Stadt
flucht auf eine Verödung der Innen
stadtbereiche zu, sind durch die 
tatsächliche Entwicklung überholt 
worden. Eine relativ große Schicht 
gut verdienender jüngerer Ehepaa
re hat die Vorzüge des Wohnens 
Im Innenstadtbereich erkannt und 
mit Hilfe der vielfältigen Möglich
keiten zur Steuereinsparung Im Alt
wohnungsbestand Investiert. Die 
Städte selbst haben zu Recht die
sen Prozeß durch Maßnahmen zur 
Verbesserung des Wohnumfeldes 
gefördert. Heute stellen wir fest.

daß In den vergangenen vier Jah
ren In den Innenstadtbereichen 
wesentlich mehr geschehen Ist, als 
selbst Optimisten erwarten konn
ten.

Im übrigen gibt es nicht nur unter 
den voll Im Erwerbsleben stehen
den gut verdienenden jungen Ehe
paaren wieder eine größere Vorlie
be für das Wohnen im Innenstadt
bereich; auch andere junge Leute, 
die noch nicht im Erwerbsleben 
stehen, fragen möglichst zen
trumsnahen städtischen Wohn- 
raum nach. Diese Nachfrage reicht 
von der Studentenwohngemein
schaft über den einzelnen Studen
ten bis zum Schüler und zum Aus
zubildenden, der sich möglichst 
frühzeitig von der Einbindung im el
terlichen Haushalt lösen möchte.

Erwartungen, der Bau von Ei
genheimen werde über die Sicker
effekte In den städtischen Woh
nungsmärkten -  zusammen mit 
laufenden Umschichtungsprozes
sen am Wohnungsmarkt -  für das 
zur Deckung neuer Wohnungs
nachfrage nötige Angebot sorgen, 
haben sich zwar im Einzelfall
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durchaus bestätigt. Da aber der 
größere Teil des Eigenheimbaues 
in Gebieten jenseits der Stadtre
gionen stattfindet und dem Eigen
heimbau in den Stadtregionen mit 
den größten Wohnungsmarktpro
blemen wegen des zu geringen 
und zu teuren Baulandangebots 
enge Grenzen gesetzt sind, blieb 
gerade in den Zentren des Woh
nungsbedarfs die Entlastungswir
kung des Eigenheimbaus im Um
land weit geringer als ursprünglich 
erhofft.

Investitionsschwäche
im Mietwohnungsbau

Während auf der einen Seite die 
Nachfrage nach vorhandenem 
städtischen Wohnraum wesentlich 
stärker stieg als erwartet worden 
war, bleiben die Entlastungswir
kungen des Eigenheimbaus auf 
der Angebotsseite hinter den Er
wartungen zurück.

Um so schwerer wiegt die Inve
stitionsschwäche im Mietwoh
nungsbau der Stadtregionen, die 
vielfältige Ursachen hat:

Der öffentlich geförderte Mietwoh
nungsbau war und ist wegen der 
immer größer gewordenen Schere 
zwischen der ,,Kostenmiete vor 
Subvention“ und den an der Zah
lungsfähigkeit einkommensschwa
cher Haushalte orientierten Miet
obergrenzen bei kaum veränderten 
Förderungsetats einem Schrump
fungsprozeß ausgesetzt. Der freifi
nanzierte Mietwohnungsbau stag
niert aus vielerlei Gründen -  kei
neswegs nur aufgrund der Be
fürchtung, das Mietrecht verbaue 
die Möglichkeit eines auch für die 
Wohnungsnachfrager sinnvollen 
,,Ertragsausgleichs“ .

In den unter starkem Nachfrage
druck stehenden Stadtregionen hat 
sich so die Situation bestimmter 
Gruppen von Wohnungssuchen
den wesentlich verschlechtert,

während mehr als 80 % der Bevöl
kerung ihre Position halten oder 
zumeist sogar verbessern konnten. 
Diese Entwicklung zwingt dazu, 
neue Wege zu beschreiten, um zu 
einer Ausweitung des Wohnungs
neubaues in diesen Gebieten zu 
kommen und damit -  direkt oder 
indirekt -  auch die Chancen wirt
schaftlich schwächerer Wohnungs
suchender zu verbessern. Um das 
zuletzt genannte Ziel zu erreichen, 
wird die Wohnungspolitik für einen 
längeren Zeitraum eine Auswei
tung des Wohnungsneubaues in 
den Stadtregionen in einer Grö
ßenordnung von 40 000 bis 60 000 
Wohnungen anstreben müssen.

Um dieses Ziel zu erreichen, 
werden immer wieder diametral 
entgegengesetzte Rezepte emp
fohlen, die beide keine Chance ha
ben, verwirklicht zu werden: Nach 
dem einen Rezept soll der soziale 
Wohnungsbau nach dem bisheri
gen Schema kräftig aufgestockt 
werden. Dies wäre nur mit Hilfe ei
ner drastischen Ausweitung der 
Förderetats bei Bund und Ländern 
möglich. Für 10 000 Mietwohnun
gen des öffentlich geförderten so
zialen Wohnungsbaus muß heute 
schon mit einem Subventionsauf
wand im Barwert von einer Milliar
de gerechnet werden. Niemand
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Bundesminister für Raum
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schusses für Raumordnung, 
Bauwesen und Städtebau 
und l\/litgiied des Fraktions
vorstandes der CDU/CSU.

kann im Ernst damit rechnen, daß 
dieser Weg beschriften wird. Ein 
Marktausgleich allein durch die 
Förderung des sozialen Woh
nungsbaus im traditionellen Sinn 
ist nicht zu erreichen.

Das andere Rezept lautet: Ganz 
auf die Kräfte des freien Marktes 
vertrauen und nur noch eine Min
destversorgung über individuelle 
Hilfen gewährleisten. Auch dieses 
Rezept scheidet in dieser Verallge
meinerung und Zuspitzung auf je
den Fall aus; denn zu offenkundig 
ist die Tatsache, daß der Markt 
selbst gewisser Korrekturen be
darf, wenn auch für die am Markt 
benachteiligten Gruppen eine an
gemessene Wohnungsversorgung 
erreicht werden soll.

Mietenpolitische
Korrektur

Wer im Interesse des weniger 
kaufkräftigen Wohnungssuchen
den eine Ausweitung des städti
schen Mietwohnungsangebots ha
ben will, kommt nicht daran vorbei, 
den in den letzten Jahren immer 
größer gewordenen Abstand zwi
schen Kostenentwicklung und Mie
tenentwicklung zu verringern. Dies 
schließt zwangsläufig das Be
kenntnis dazu ein, daß in bestimm
ten Wohnungsbeständen Korrektu
ren des Mietniveaus erforderlich 
sind und im freifinanzierten Woh
nungsneubau die Möglichkeit zur 
Mietkalkulation nach dem Grund
satz des Ertragsausgleichs über 
Zeit eingeräumt werden muß.

Auf dieser Linie liegen drei wich
tige Entscheidungen, die im Zuge 
der Koalitionsvereinbarungen ge
fällt wurden. Für den freifinanzier
ten Mietwohnungsbau werden die 
rechtlichen Rahmenbedingungen 
durch Zulassung der Vereinbarung 
von Staffelmieten im Neubau, 
durch weitere Verbreitung und zeit
nahe Fortschreibung von Mietspie
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geln und durch Verfahrenserleich
terungen beim Mietanpassungs
recht verbessert. Die Mieten des 
älteren Sozialwohnungsbestandes 
werden durch Zinsanhebungen nä
her an das schon jetzt wesentlich 
höhere Mietniveau neuerer Woh
nungen herangeführt.

Der soziale Wohnungsbau soll 
nicht mehr so stark wie bisher auf 
besonders hilfsbedürftige Woh
nungssuchende ausgerichtet wer
den, die zweckmäßigerweise nach 
Möglichkeit im Sozialwohnungsbe
stand unterzubringen sind, son
dern mehr auf die Bedürfnisse jun
ger Ärbeitnehmerhaushalte, die in 
der Regel durchaus in der Lage 
sind, Anfangsmieten zu zahlen, die 
deutlich höher liegen als die jetzi
gen Mietobergrenzen. Wenn dar
über hinaus die bisherige strenge 
Bindung an das Kostenmietprinzip 
aufgelockert und steuerpflichtige 
Bauherren für den sozialen Woh
nungsbau interessiert werden kön
nen, müßte durchaus die Möglich
keit bestehen, mit dem derzeitigen 
Mittelrahmen höhere Wohnungs
bauergebnisse zu erzielen.

Funktion des 
Sozialwohnungsbestandes

Der letzte Deutsche Bundestag 
hat mit dem Wohnungsbauände
rungsgesetz 1980 noch einmal die 
Auffassung bekräftigt, daß der vor
handene Sozialwohnungsbestand 
vor allem in den Bedarfszentren als 
Instrument zur Wohnungsversor
gung der wirtschaftlich schwäche
ren Haushalte unbedingt erhalten 
bleiben muß. Ungelöst blieb dabei 
jedoch bisher das Problem der 
Fehlbelegung im Sozialwohnungs
bestand. Dieses Problem hat durch 
die Wohnungsmarktengpässe in 
den Stadtregionen an Aktualität 
gewonnen. Die Koalition ist über
eingekommen, in dieser Frage ei
nen neuen Anlauf zu versuchen. 
Auf jeden Fall wird es notwendig

und unausweichlich sein, aus dem 
vorhandenen Sozialwohnungsbe
stand Mittel für die künftige Förde
rung des sozialen Wohnungsbaus 
zu schöpfen.

Eigentumsbildung

Für den Bau von Eigenheimen 
und Eigentumswohnungen wird 
auch in der neuen Legislaturperio
de die steuerliche Förderung eine 
wesentliche Stütze bleiben. Nach 
den Koalitionsvereinbarungen 
bleibt der § 7 b EstG erhalten. Es 
soll aber geprüft werden, in wel
chem Umfang inwieweit die höhe
ren steuerlichen Vorteile beim Um
weg über den Bau unechter Zwei
familienhäuser abgebaut werden 
können. Auch die Möglichkeit des 
Einbaues einer Familienkompo
nente soll weiter geprüft werden. 
Dies heißt, daß noch nicht das letz
te Wort über die abschließende 
Ausgestaltung der steuerlichen Be
günstigung des Baues von Eigen
heimen und Eigentumswohnungen 
gesprochen ist. Fest steht aber auf 
jeden Fall, daß es zu keiner Um
schichtung von der steuerlichen 
Begünstigung für die Bildung neu
en Wohneigentums zur direkten 
Förderung des Mietwohnungsbau
es kommen wird. Derartige Überle
gungen waren schon deshalb un
realistisch, weil es -  zumal in einer 
Zeit schwieriger Haushaltsproble
me -  ausgeschlossen ist, steuerli
che Hilfen in direkte Subventionen 
aus den öffentlichen Haushalten 
umzuverlagern. Aber auch die 
Überlegung, zumindest eine wichti
ge Hilfe für die Schaffung neuen 
Wohneigentums flächendeckend, 
also auch im ländlichen Raum, an
zubieten, spricht dafür, an einer 
steuerlichen Förderung festzuhal
ten.

Intensiver Überlegungen bedarf 
die Frage, wie auf weitere Sicht die 
direkte Förderung des Eigenheim
baus, die zur Zeit ihre Hauptstütze

im sogenannten Eigentumspro
gramm hat, ausgestaltet und wie 
sie räumlich verteilt werden soll. Es 
spricht einiges dafür, diese Förde
rung zumindest teilweise stärker zu 
individualisieren, d. h. im Ergebnis, 
eine möglichst niedrige Objektsub
vention, die jedoch immer noch ei
ne Beeinflussung der räumlichen 
Verteilung ermöglicht, mit einer 
neubaubezogenen Individualförde
rung zu verbinden. Hauptadressat 
dieser Förderung blieben wie bis
her Arbeitnehmerhaushalte mit 
mittleren Einkommen. Selbstver
ständlich ist eine solche Fortent
wicklung der direkten Förderung 
der Wohneigentumsbildung nur in 
enger Zusammenarbeit mit den 
Ländern denkbar.

Modernisierung

Das gleiche gilt auch für die Fort
entwicklung der Förderung der Alt
baumodernisierung und der Stadt
erneuerung. Die Altbaumodernisie
rung ist inzwischen -  einschließ
lich der energiesparenden Maß
nahmen -  weitgehend zu einem 
,,Selbstläufer“ geworden. Es ist 
völlig undenkbar, daß der Staat 
diese ohnehin in Gang befindliche 
Investitionswelle in voller Breite mit 
direkten Subventionen mitträgt. Die 
in den Haushalten bereitstehenden 
Fördermittel müssen daher konse
quenter als bisher auf die schwieri
gen Fälle konzentriert werden, in 
denen tatsächlich die Investitionen 
ohne die direkte Hilfe unterbleiben 
müßte.

Im übrigen wird man sich stärker 
darauf besinnen müssen, daß die 
aus der Modernisierung entstehen
den Mehrbelastungen im Normal
fall vom Wohnungsnutzer bzw. 
vom Eigentümer selbst zu tragen 
sind -  mit sozialer Absicherung 
über das Wohngeld. Allerdings 
müssen sich solche Überlegungen 
auf den Normalfall der Modernisie
rung beschränken, in dem sich die
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Mehrbelastungen wegen des mä
ßigen Zuschnitts der Modernisie
rungsmaßnahme auf verkraftbare 
Größenordnungen beschränken. 
Gezielt auf Vertreibung der bisheri
gen Mieter angelegte Luxusmoder
nisierungen müssen dagegen von 
vornherein durch eine entspre
chende Änderung des Mietrechts 
unterbunden werden. Kein Politiker 
kann es verantworten, daß -  sogar 
mit Hilfe steuerlicher Vergünstigun
gen -  im Einzelfall Modernisie
rungsmaßnahmen exzessiven 
Ausmaßes geplant und durchge
führt werden, um die bisherigen 
Mieter zu vertreiben und ein 
Höchstmaß an Rendite aus dem 
Grundstück herauszuholen.

Die Frage der Kompetenzen

Eine wichtige, aber auch schwie
rige Aufgabe für die neue Legisla
turperiode ist die Klärung der Ver
antwortlichkeiten und Zuständig
keiten im Bereich der Wohnungs
politik zwischen Bund, Ländern 
und Gemeinden. Schon in den letz

ten Jahren ist klar geworden, daß 
die Gemeinden einen größeren Teil 
der Verantwortung für die Woh
nungspolitik übernehmen müssen. 
Dies ergibt sich allein daraus, daß 
die Problemkonstellation sich in 
zunehmendem Maße von Gemein
de zu Gemeinde unterschiedlich 
darstellt. Die Gemeinden haben in
zwischen auch grundsätzlich ihre 
Bereitschaft bekundet, mehr Ver
antwortung als bisher in diesem 
Bereich zu übernehmen. Das wird 
ganz besonders für die Fälle gel
ten, in denen ohnedies nur in enger 
Zusammenarbeit der für die Sozial
hilfe, das Wohngeld und die Woh
nungsversorgung zuständigen ört
lichen Behörden Erfolge zu erzie
len sind. Gerade zur Lösung der 
schwierigsten Fälle bedarf es am 
meisten der Initiative und des Ein
fallsreichtums auf kommunaler 
Ebene. Gespräche und Verhand
lungen über eine etwaige ,,Ent
flechtung“ der Mischfinanzierung 
im Bereich der Wohnungsbauför
derung können und müssen im

Kontext zu den viel weiter greifen
den Mischfinanzierungsproblemen 
geführt werden. Die Bundesseite 
geht ohne Vorbehalte in diese Dis
kussion. Um in der Phase der 
Überlegungen zur Neugestaltung 
der Förderung negative Rückwir
kungen auf die bauwirtschaftliche 
Entwicklung zu vermeiden, bleibt 
es für das Wohnungsbaupro
gramm 1981 bei den im Haushalt 
1980 bereits eingeplanten Ver
pflichtungsermächtigungen für den 
sozialen Wohnungsbau und die 
Modernisierungsförderung.

Schließlich ist hervorzuheben, 
daß die Erfolge der wohnungspolti- 
schen Bemühungen um einen all
mählichen Abbau der Angebots
engpässe in den Stadtregionen zu 
einem wesentlichen Teil davon ab
hängen, ob es gelingt, durch Ver
besserung des planungsrechtli
chen Instrumentariums der Ge
meinden und eventuell durch er
gänzende Maßnahmen im steuerli
chen Bereich das Angebot von 
Bauland zu vergrößern.

VERÖFFENTLICHUNGEN DES HWWA-INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG-HAMBURG

Heinz-Dietrich Ortlieb, Dieter Löscli (Hrsg.)
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Oscar Schneider

Keine Wende in der Wohnungs- und Städtebaupolitik

Bundeskanzler Schmidt hat dem 
Deutschen Bundestag am 24. 

November 1980 seine Regierungs
erklärung für die 9. Legislaturperio
de vorgetragen. Sie vermittelt auf 
dem Gebiet der Wohnungs- und 
Städtebaupolitik nicht Mut zur Zu
kunft, sondern Enttäuschung, Re
signation und Hoffnungslosigkeit.

Von der allseits für notwendig 
gehaltenen und auch von den Koa
litionsparteien vor der Wahl wie
derholt in Aussicht gestellten Um
orientierung der Wohnungs- und 
Städtebaupolitik kann keine Rede 
sein. Die Einigung der Koalitions
fraktionen über die wohnungs- und 
städtebaupolitischen Vorhaben 
dieser Legislaturperiode kam ledig
lich auf dem kleinsten gemeinsa
men Nenner zustande. Wichtige 
Probleme, über die keine Einigung 
erzielt werden konnte, wurden aus
geklammert oder vertagt. Die weni
gen konkreten Abmachungen bein
halten lediglich Korrekturen an 
Symptomen, die nur geringen oder 
gar keinen Erfolg versprechen. Die 
Bundesregierung ist auf dem Ge
biet der Wohnungs- und Städte
baupolitik praktisch handlungsun
fähig, da sich die Verfechter markt
wirtschaftlicher und planwirtschaft
licher Lösungen gegenseitig blok- 
kieren.

Bundeskanzler Schmidt mußte in 
seiner Regierungserklärung offen
legen, daß der Sozialstaat endgül
tig an die Grenzen seiner Lei
stungsfähigkeit gestoßen ist. Die

wirtschaftliche, fiskalische und 
haushaltspolitische Gesamtlage ist 
viel ernster und fataler, als sie von 
der CDU/CSU vor der Wahl darge
stellt worden ist.

Bei den gegebenen haushalts
politischen Zwängen hängt der Er
folg der künftigen Wohnungs- und 
Städtebaupolitik davon ab, inwie
weit es gelingt, wieder verstärkt die 
private Investitionsbereitschaft zu 
wecken und auch im Bereich der 
Wohnungswirtschaft endlich
marktwirtschaftliche Grundsätze 
zur Geltung zu bringen. Privates 
Kapital läßt sich nur dann für den 
Wohnungsbau mobilisieren, wenn 
zumindest mittelfristig die ange
messene Verzinsung des einge
setzten Kapitals ohne unzumutba
re Schwierigkeiten erreichbar ist. 
Dem steht indessen, wie auch von 
seiten der Bundesregierung zumin
dest intern eingeräumt wird, das 
geltende Miethöhegesetz entge
gen, das die Anpassung der Miet
erträge an die Marktentwicklung 
verzögert und die angemessene 
Verzinsung des Kapitals innerhalb 
eines überschaubaren Zeitraums 
verhindert.

Die Zauberformel, mit der die so- 
zial-liberale Koalition die Investo
ren wieder für den Wohnungsbau 
gewinnen will, heißt Staffelmiete. 
CDU und CSU werden sich keiner 
auch noch so geringfügigen Locke
rung der bestehenden Mietrechts
bindungen widersetzen, wenn sie 
auch nur einigermaßen erfolgver

sprechend ist. Doch darf füglich 
bezweifelt werden, daß mit der 
Staffelmiete allein eine nennens
werte Zahl von Investoren bewo
gen wird, ihr Geld in den Mietwoh
nungsbau zu stecken, zumal zwei
felhaft ist, ob sich die Mieter über
haupt auf derartige Vereinbarun
gen einlassen.

Es ist vielmehr weiter notwendig, 
tatsächlich wieder größere Ver
tragsfreiheit herzustellen. Neben 
der Aktualisierung der Vergleichs
mieten durch eine das Marktge
schehen zeitnah reflektierende Ge
staltung der Mietspiegel, der Aner
kennung von Vergleichsmieten aus 
dem Bestand des Vermieters und 
der Vereinfachung und Entformali- 
sierung des Mieterhöhungsverfah
rens gehört dazu die Zulassung 
von an die wirtschaftliche Entwick
lung orientierten Mietanpassungs
klauseln, ähnlich wie sie bereits 
gemäß § 9a der Erbbaurechtsver
ordnung für Erbbauzinsanpassun
gen gilt. Schließlich sollten Miet
einigungsstellen eingerichtet wer
den, die vor einer gerichtlichen 
Auseinandersetzung die Möglich
keit einer gütlichen Einigung vor ei
ner neutralen Instanz eröffnen. 
Nicht zuletzt ist § 5 Wirtschafts
strafgesetz mit dem Ziel zu ändern, 
die derzeitige Ungewißheit über die 
Höhe der rechtlich zulässigen An
fangsmieten zu beseitigen.

Die Einführung der Staffelmiete 
wurde freilich mit weiteren schwer
wiegenden Eingriffen in das Miet

WIRTSCHAFTSDIENST 1980/XII 583



ZEITGESPRÄCH

recht und die Verfügungsfreiheit 
der Eigentümer erkauft.

Es ist beabsichtigt, die Dul
dungspflicht des Mieters zu Moder
nisierungsmaßnahmen zu verein
heitlichen und gleichzeitig seinen 
Schutz vor Verdrängungen durch 
Luxusmodernisierungen sowie bei 
Umwandlung von Miet- in Eigen
tumswohnungen zu verbessern. 
Dazu sollen die Vorschriften des 
Wohnungsbauänderungsgesetzes 
1980, die dem Mieter einer Sozial
mietwohnung ein gesetzliches Vor
kaufsrecht an seiner Wohnung ein
räumen und ihn für die Dauer der 
Nachwirkungsfrist vor Eigenbe
darfskündigungen des Enwerbers 
schützen, auf das allgemeine Miet
recht übertragen werden. Die Aus
schlußfrist für die Geltendmachung 
von Eigenbedarfskündigungen soll 
generell auf fünf Jahre festgelegt 
werden.

Die vorgesehene Vereinheitli
chung der Duldungspflicht ist über
fällig. Dabei ist auch nach Möglich
keit dem Problem der Luxusmoder
nisierungen und der damit -  ge
zielt oder nicht gezielt -  verbunde
nen Hinausmodernisierung ein
kommensschwacher Mieter Rech
nung zu tragen. Fraglich ist jedoch, 
ob dieser Schutz, wie es offen
sichtlich beabsichtigt ist, nur über 
eine auf die spätere Miethöhe be
zogene Unzumutbarkeitsklausel zu 
erreichen ist.

Bedenkliche Eingriffe 
in das Mietrecht

Bedenken begegnet dagegen 
die Absicht, die Vorschriften des 
Wohnungsbauänderungsgesetzes 
1980 gegen Mieterverdrängungen 
im Zuge der Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen auf 
den gesamten Wohnungsbaube

reich zu übertragen. Niemand will 
eine Mieterverdrängung, sei es nun 
im Zuge von Modernisierungs
oder von Umwandlungsmaßnah
men. Diese vorgesehenen miet
rechtlichen Eingriffe sind offen
sichtlich der Preis für die im übri
gen in Aussicht gestellten Locke
rungen, insbesondere für die Ein
führung der Staffelmiete.

Das gesetzliche Vorkaufsrecht 
des Mieters bei der Veräußerung 
der von ihm bewohnten Sozialmiet
wohnung als Eigentumswohnung 
ist jedoch rechtlich umstritten und 
tatsächlich bedeutungslos. Es ist 
rechtspolitisch bedenklich, ein sol
ches Institut allgemein einzufüh
ren, solange noch fraglich ist, ob es 
sich überhaupt bewährt hat. Unver
tretbar ist indessen die generelle 
Verlängerung der Ausschlußfrist 
für Eigenbedarfskündigungen bei 
umgewandelten Eigentumswoh-
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nungen, zumal bisher auch nach 
Auffassung der Bundesregierung 
unumstritten ist, daß der geltende 
IVlieterschutz vor Mieterverdrän
gungen im Zuge von Umwandlun
gen völlig ausreichend ist. Hinzu 
kommt, daß die Grunderwerbsteu
erbefreiung, die an eine Selbstnut
zung innerhalb eines Fijnf-Jahres- 
Zeitraums geknüpft ist, völlig unter
laufen würde.

Bereits bei den Beratungen 
zum Wohnungsbauänderungsge
setz 1980 sind gegen die nunmehr 
für den gesamten Wohnungsbau
bereich vorgesehenen Mieter
schutzverstärkungen in rechtspoli
tischer und verfassungsrechtlicher 
Hinsicht Bedenken geltend ge
macht worden. Die Maßnahmen 
sind seinerzeit letztlich für den Be
reich des sozialen Wohnungsbaus 
aus dem Gesichtspunkt als zumut
bar und gerechtfertigt angesehen 
worden, als dort erst unter dem 
Einsatz massiver öffentlicher Mittel 
das Wohnungsvermögen gebildet 
wird und daher auch weitergehen
de Sozialverpflichtungen auferlegt 
werden könnten als im freifinan
zierten Wohnungsbau.

Mehr Marktwirtschaft im
sozialen Wohnungsbau

Niemand kann darüber hinaus 
auch mit den getroffenen Ab
sprachen für den Bereich des so
zialen Wohnungsbaus zufrieden 
sein. Erfreulich ist hier lediglich, 
daß die Bundesregierung die be
stehenden Mischfinanzierungstat
bestände auflösen und den Län
dern die volle Kompetenz für die 
gesamte Wohnungsbauförderung 
übertragen will. Dies geht natürlich 
nur unter der Voraussetzung eines 
gerechten Finanzausgleichs und 
unter Einbeziehung aller Mischfi
nanzierungstatbestände. Diese 
Absicht kann die Bundesregierung 
allerdings nicht von ihrer Verpflich
tung entbinden, entsprechend ei
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nes Auftrags des Deutschen Bun
destages dafür zu sorgen, daß die 
öffentlichen Fördermittel für den 
Wohnungsbau sozial gerechter 
und wirtschaftlich wirkungsvoller 
eingesetzt werden. Tatsache ist, 
daß bei den Koalitionsabsprachen 
in diese Richtung keinerlei Ansätze 
erkennbar sind.

Im Bereich des sozialen Woh
nungsbaus sollen im übrigen 
schrittweise mehr marktwirtschaft
liche Elemente eingeführt werden, 
um trotz gestiegener Kosten mehr 
Wohnungen bauen zu können. Ge
dacht ist an die Anhebung der 
Mietobergrenzen, an weitere Zins
anhebungsmaßnahmen und nicht 
zuletzt an die Einführung einer 
Fehlbelegungsabgabe.

Die Absicht der Bundesregie
rung, im sozialen Wohnungsbau 
mehr marktwirtschaftliche Elemen
te einzuführen, um eine Angebots
ausweitung zu erreichen, ent
spricht einer alten Forderung der 
CDU/CSU. Doch fehlt der Glaube 
an die Kraft der Bundesregierung, 
diese ihre Absichten verwirklichen 
zu können. Mehr Marktwirtschaft 
im sozialen Wohnungsbau bedeu
tet, unabhängig von der, auch von 
der CDU/CSU vor der Wahl vorge
schlagenen Anhebung der Miet
obergrenzen, vor allem die Locke
rung und Liberalisierung der Miet
preis- und Belegungsbindungen 
sowie die schrittweise Angleichung 
der Sozialmieten an die Ver
gleichsmieten. Es ist notwendig, 
die bestehende Marktspaltung 
endlich zu überwinden und den so
zialen Wohnungsbau unter geziel
ter individueller Absicherung in die 
soziale Marktwirtschaft zu überfüh
ren.

Die Vorschläge der Bundesre
gierung, durch weitere Zinsanhe
bungsmaßnahmen die bestehen
den Mietpreisverzerrungen abzu
bauen und die Fehlsubventionie

rungsprobleme durch eine Fehlbe
legungsabgabe zu lösen, bedeuten 
allerdings nicht mehr Marktwirt
schaft, sondern mehr Dirigismus. 
Beide Maßnahmen wirken lediglich 
partiell und sind nicht geeignet, die 
bestehenden Strukturprobleme im 
sozialen Wohnungsbau und bei der 
Förderungs- und Belegungspraxis 
zu beseitigen.

Angleichung der Mieten

Zunächst ist daran zu erinnern, 
daß noch jedes Mal gleichgerichte
te Versuche praktisch in jeder Le
gislaturperiode unternommen wur
den und gescheitert sind. Im Er
gebnis laufen indessen beide Maß
nahmen auf eine Anhebung der 
Sozialmieten in breitem Umfang 
hinaus. Bei dieser Auswirkung wä
re es sozial gerechter, wirtschaft
lich sinnvoller und im Venwaltungs- 
vollzug einfacher, gleich Nägel mit 
Köpfen zu machen und die Sozial
mieten schrittweise an die Ver
gleichsmieten anzupassen. Ohne
hin sind im Altbestand die Unter
schiede zwischen Sozial- und Ver
gleichsmieten nur gering. Wo die 
Sozialmieten über den Vergleichs
mieten liegen, träten sogar Miet
senkungen ein. Allerdings kann 
und darf der Subventionsvorteil 
nicht einfach auf die Vermieterseite 
verlagert werden. Vielmehr sind 
Mehreinnahmen, die nicht für neue 
wohnungswirtschaftliche Investitio
nen, Umschuldungen öffentlicher 
Mittel oder zur Herstellung der 
W irtschaftlichkeit eingesetzt wer
den, abzuschöpfen.

Für die Angleichung der Sozial- 
an die Marktmieten sprechen nicht 
zuletzt die beiden folgenden, unwi
derlegbaren Gerechtigkeitsüberle
gungen: Tatsächlich wohnt nur der 
geringere Teil der nach ihrem Ein
kommen im sozialen Wohnungs
bau Berechtigten in einer Sozial
mietwohnung, während der weit
aus größte Teil auf dem freifinan
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zierten Wohnungsmarl<t die Ver
gleichsmiete zu zahlen hat. In der 
gesellschaftspolitischen Diskus
sion und bei unserem sozialen Ab- 
sicherungssystem wird heute im
mer sehr viel von Solidarität ge
sprochen. Zu fragen ist, ob es nicht 
auch ein Akt der Solidarität ist, daß 
diejenigen, die eine preiswerte 
Wohnung haben, unter Berück
sichtigung Ihres individuellen Lei
stungsvermögens eine marktge
rechte Miete zahlen und dadurch 
mit dazu beitragen, daß auch dieje
nigen eine angemessene Woh
nung erhalten, die draußen vor der 
Tür stehen. Das Prinzip der Soli
darität muß auch im Wohnungsbau 
gelten.

Grundsätzlich positiv zu bewer
ten ist, daß offensichtlich der Be
reich der Steuerförderung -  § 7 b, 
Bauherrenmodell, Zweifamilien
hausbereich -  mit Rücksicht auf 
die Baukonjunktur jedenfalls zu
nächst unangetastet bleiben soll. 
Dadurch werden zumindest vorläu
fig Verschlechterungen vermieden. 
Es bleibt indessen auch hier die 
Forderung bestehen, die steuerli
che Förderung des Wohnungsbau
es insgesamt familienfreundlicher 
zu gestalten und den tatsächlichen 
Kostenverhältnissen anzupassen. 
Dabei ist es notwendig, grundsätz
lich Ein- und Zweifamilienhäuser 
steuerlich gleich zu behandeln, al
so auch für die Einfamilienhäuser 
die Normalbesteuerung zu eröff
nen.

Mit der beschlossenen Ein
schränkung der Bausparförderung 
fordert die Koalition das erste der 
vielen Opfer, die als Konsequenz 
der Schuldenpolitik der letzten Jah
re noch auf die Bürger zukommen 
werden. Die angekündigte bau- 
sparrechtliche Begünstigung von 
Modernisierungsmaßnahmen der 
Mieter entspricht einem einmütigen 
Auftrag des Deutschen Bundesta
ges.

Auf dem Gebiet des Bau- und 
Bodenrechts sollen die Instrumen
te des Bundesbaugesetzes ver
bessert werden. Gedacht ist hier in 
erster Linie an eine Verschärfung 
des Baugebots und die Edeichte- 
rung und Vereinfachung der städ
tebaulichen Sanierungs- und Ent
wicklungsverfahren. Außerdem ist 
ein Prüfungsauftrag erteilt worden, 
ob und wie durch eine deutliche 
Anhebung der Grundsteuer für 
baureifes Land zu einer Vermeh
rung des Angebots beigetragen 
werden kann.

Verstärkung 
des Baulandangebots

Für den Bereich des Bau- und 
Bodenrechts besteht die Hauptauf
gabe darin, genügend Bauland zu 
tragbaren Preisen bereitzustellen. 
Alle Maßnahmen und Überlegun
gen, die allgemein nur das Bauland 
verteuern, wie z. B. die Einführung 
einer Baulandsteuer, Bodenwert
zuwachssteuer und dergleichen 
mehr, sind daher abzulehnen. Das 
geltende Grundsteuersystem bietet 
hinreichend Möglichkeiten, der Zu
rückhaltung von Bauboden entge
genzuwirken. Entsprechende Vor
schläge hat die CDU/CSU bereits 
bei der Novellierung des Bundes
baugesetzes in der 7. Legislaturpe
riode als Alternative zu dem von 
der sozial-liberalen Koalition sei
nerzeit angestrebten Planungs
wertausgleich unterbreitet. Die 
Bundesregierung hat es versäumt, 
die Voraussetzungen für eine zeit
nahe Einheitsbewertung zu schaf
fen. Nach den vorliegenden Infor
mationen soll erst frühestens Ende 
nächsten Jahres überhaupt die 
Vorlage eines Gesetzentwurfs für 
die Neubewertung möglich sein, da 
die bei ausgewählten Finanzäm
tern laufenden Probebewertungen 
noch nicht abgeschlossen sind. 
Unabhängig davon bleibt das Er
gebnis des von der Bundesregie
rung zu diesen Fragen in Auftrag

gegebenen Prüfungsauftrags ab
zuwarten.

Was die Überlegungen betrifft, 
die Mobilisierung des Baubodens 
durch die Erweiterung des bau
rechtlichen Instrumentariums, wie 
z. B. die Verschärfung des Bauge
bots, zu verbessern, so bestehen 
dagegen keine grundsätzlichen 
Einwendungen. Indessen muß be
zweifelt werden, ob dadurch ein 
wesentlicher Fortschritt erzielt wer
den kann. Denn das städtebauliche 
Instrumentarium ist, wie immer 
wieder von kommunaler Seite be
stätigt wird, differenziert und aus
reichend. Jedenfalls geht es nicht 
an, weiterhin nur immer wieder 
Teilnovellierungsschritte zu unter
nehmen und dadurch die kommu
nale Venwaltung zu überfordern. 
Nach einem Auftrag des Deut
schen Bundestages steht die Re
gelung dar Gemengeproblematik, 
d. h. der Konfliktsituationen bei in
einandergehenden gewerblichen 
und Wohnnutzungen, und des ver
einfachten städtebaulichen Er
neuerungsverfahrens unter Einbe
ziehung der Wohnumfeldverbesse- 
rung an. Im Bereich des Städte
baurechts kann daher allenfalls ei
ne Gesamtüberprüfung und -no- 
vellierung aller anstehenden Fra
gen mit dem gleichzeitigen Ziel in 
Betracht kommen, diese Rechts
materie zu vereinheitlichen.

Abschließend ist zu bemerken, 
daß die wohnungspolitischen Aus
einandersetzungen und Entschei
dungen in dieser Legislaturperiode 
nicht einfach sein werden. Zu
nächst bleibt abzuwarten, wann die 
Bundesregierung welche Maßnah
men und Vorhaben auf den Ge
setzgebungsweg gibt und welche 
Ergebnisse die von ihr erteilten 
Prüfungsaufträge bringen. Letztlich 
wird nur eine ökonomisch schlüssi
ge Wohnungspolitik ihre sozialpo
litischen Ziele und Aufgaben erfül
len.
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